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ander auszuspielen und seine Herr
schaft aufrechtzuerhalten. Mit der 
zunehmenden Aggressivität des Im
perialismus nach innen und außen 
bildete sich der R. bis zur vollende
ten Perversion aus: bis zur Lobprei
sung der Züchtung einer kampftüch
tigen, kriegerischen Rasse, zür 
Rechtfertigung imperialistischer 
Kriege, kolonialer Massaker und des 
innenpolitischen Terrors gegen die 
Arbeiterklasse und fortschrittliche 
Kräfte anderer sozialer Schichten. 
Ihren Höhepunkt fand diese Ent
wicklung im deutschen —*■ Faschis
mus, als der R. zum ersten Mal zur 
offiziellen Staatsdoktrin eines euro
päischen Staates wurde. Die nazisti
sche »Rassenlehre« lieferte den ideo
logischen Vorwand des vom faschi
stischen deutschen Imperialismus 
verübten Völkermordes. Die von 
den deutschen Faschisten vertrete
nen Formen des R. (Antisemitismus, 
Überlegenheit der germanischen 
Rasse, Blut-und-Boden-Mystik) 
wurden von den Völkern 1945 im 
Nürnberger Prozeß als verbreche
risch verurteilt. Der Zusammen
bruch des imperialistischen Kolo
nialsystems Ende der 50er Jahre trug 
dazu bei, die unverblümte biolo
gisch-anthropologische Variante des
R. der Kolonialpolitik alten Stils zu 
diskreditieren. Seitdem die national 
befreiten Staaten Asiens und Afrikas 
in der UNO vertreten sind und eine 
Mehrheit in der UNO-Vollver
sammlung bilden, können es impe
rialistische Politiker nicht mehr wa
gen, offen von einer »rassischen 
Minderwertigkeit« der »Schwar
zen«, »Braunen« und »Gelben« zu 
reden. Unter den Bedingungen des 
veränderten Kräfteverhältnisses in 
der Welt treten neue Varianten der 
»Rassentheorie« in den Vorder
grund, für die'verschleierte Formen 
des R. charakteristisch sind. Mit 
Hilfe der Psychologie versuchen 
»moderne« imperialistische Ideolo
gen, die Ursachen des R. aus der so
zialen Sphäre in das menschliche

Unterbewußtsein zu verlagern und 
den R. als natürliches Produkt der 
menschlichen Psyche darzustellen. 
Andere versuchen, den R. aus den 
Unterschieden in der menschlichen 
Kultur abzuleiten. Allen diesen 
Richtungen ist gemeinsam, daß sie 
von den sozialökonomischen Ursa
chen und dem Zusammenhang zwi
schen Imperialismus und R. ablen
ken wollen. Die imperialistische sog. 
Entwicklungshilfepolitik, die darauf 

erichtet ist, die ökonomische Ab- 
ängigkeit der —* Entwicklungslän

der von den kapitalistischen Indu
striestaaten, oft aen ehemaligen Ko
lonialherren, zu festigen, trägt dazu 
bei, das Verhältnis von Ausbeutung 
und Diskriminierung und damit die 
wichtigste sozialökonomische 
Grundlage des R. aufrechtzuerhal
ten. Der R. ist nach wie vor Teil der 
aggressiven imperialistischen Ideolo
gie und Kriegspolitik sowie Instru
ment der Klassenherrschaft, ob als 
Antinegridentum (vor allem in den 
USA), als Antisemitismus, —•- Zionis
mus usw. Offen rassistische Gesetze 
(»institutionalisierter R.«, —► Apart
heid-Politik) existieren gegenwärtig 
in der Republik Südafrika. Der R. 

ehört heute zu den Kräften der äu- 
ersten Reaktion. Sein politisch- 

ideologisches Hauptmerkmal ist die 
enge Verknüpfung mit dem —* Anti
kommunismus. In Auseinanderset
zung mit dem R. nahm die UNO auf 
Initiative von sozialistischen Staaten 
und Staaten Asiens und Afrikas die 
Konvention über die Beseitigung al
ler Formen der Rassendiskriminie
rung (1965) an, die die Teilnehmer
staaten zum Verbot jeglicher rassi
stischer Propaganda und rassisti
scher Organisationen verpflichtet, 
sowie die Konvention zur Verhinde
rung und Bestrafung des Verbre
chens der Apartheid (1973), die 
Maßnahmen zur strafrechtlichen 
Verfolgung der am Apartheid-Ver
brechen Schuldigen und zur Unter
bindung jeder Hilfe für die Apart
heid-Politik verlangt.


